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1 Ausgangslage/Aufgabenstellung  

Die Stadt Hilden stellt den Bebauungsplan Nr. 177A auf, der die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer mehrgruppigen Kindertagesstätte (KiTa) am 
Standort Salzmannweg/Bruchhauser Weg schaffen und gleichzeitig dem ortsansässi-
gen Tennisverein Entwicklungsmöglichkeiten einräumen soll. Das Plangebiet umfasst 
eine Fläche von ca. 17.250 m² und ist derzeit in weiten Teilen durch ungedeckte 
Sportanlagen samt Umkleidegebäude, in kleineren Teilen durch Grünfläche (zur 
Hälfte extensiv genutzt) eingenommen (Abbildung 2).  
 
Die Vorhabenfläche befindet sich am südlichen Rand der Stadt Hilden und ist umge-
ben von Wohnbebauung, Grünland, Acker sowie gehölzumstandenen Abgrabungs-
seen (vgl. Abbildung 1). 

  

Abbildung 1: Lage der Vorhabenfläche  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist über eine artenschutzrechtliche Prüfung zu 
untersuchen, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden können und die städtebaulichen Ziele generell in Zweifel 
ziehen, also unklar ist, ob das Eintreten mit artbezogenen Maßnahmen zu vermeiden 
ist. Konkrete Hinweise auf Řŀǎ ±ƻǊƪƻƳƳŜƴ ǎƻƎΦ αǇƭŀƴǳƴƎǎǊŜƭŜǾŀƴǘŜǊ !ǊǘŜƴά ƭƛŜƎŜƴ 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Daher ist zunächst eine artenschutzrecht-
liche Prüfung in Form einer Vorprüfung durchzuführen, die zwar eine Ortsbegehung, 
jedoch keine faunistischen Kartierungen umfasst. 
 
Die Vorprüfung wird als Sichtprüfung durchgeführt. Im Mittelpunkt steht im Allge-
meinen die Beurteilung des Artenschutzpotentials, also die Untersuchung auf Hang-
plätze und sonstige Hinweise auf aktuelle (hängende Tiere) oder frühere Vorkommen 
von Fledermäusen (Kot-/Urinspuren, tote Tiere etc.) sowie auf Vogelarten der Ge-
bäude und Gehölze. 
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Abbildung 2: Luftbild der Vorhabenfläche, Bildflugdatum 12.03.2023  

2 Planung 

Der Entwurf des Rechtsplanes (vgl. Abbildung 3) setzt die Tennisanlage einschließlich 
ihrer randlichen Eingrünung als Sondergebiet fest, das von der freien Landschaft im 
Süden durch einen breiten Grünstreifen abgegrenzt ist, der als private Grünfläche 
festgesetzt wird. Im Westen ist die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche vorgese-
hen, die sich bis an die südliche Grenze des Plangebietes zieht und das Planungsrecht 
für die Kita herstellen soll. 
Für beide Baugebiete ist eine GRZ von 0,4 und eine zweigeschossige Bauweise vor-
gesehen. Bei einer gem. Baunutzungsverordnung zulässigen Überschreitung von 
50 % können somit bis zu 60 % der Gemeinbedarfsfläche und des Sondergebietes 
versiegelt bzw. befestigt werden. Innerhalb des Sondergebietes wird das beste-
hende Vereinsgebäude planungsrechtlich durch Festsetzung einer überbaubaren 
Fläche in der Größe des aktuellen Gebäudes bestätigt, im westlichen Teil aber die 
Option auf eine künftige Tennishalle eröffnet. 
Die Verkehrserschließung erfolgt über die bestehenden Straßen. Die ohnehin ge-
schützten Straßenbäume werden zum Erhalt festgesetzt. 
 
Nachrichtlich dargestellt wird eine bestehende Wasserleitung einschließlich deren 
Schutzstreifen, sowie der Schutzstreifen einer Gasleitung die außerhalb des Plange-
bietes verläuft. Im Bereich des Sondergebietes werden die Schutzstreifen durch die 
private Grünfläche überlagert. 
Vorgesehen sind textliche und zeichnerische Festsetzungen zur Dach- und Fassaden-
begrünung, Pflanzgebote für die private Grünfläche, zum Erhalt von Einzelbäumen 
und zur Vermeidung von schädlichen Lichtimmissionen. 
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Abbildung 3: Bebauungsplanentwurf mit Stand von Dezember 2024  

3 Vorliegende Daten zum Artenschutz 

Ergänzend zu den Untersuchungen im Plangebiet wurde das Fachinformationssys-
tem (FIS) des LANUV ausgewertet, das Angaben zum möglichen Auftreten planungs-
relevanter Arten auf der Ebene der Quadranten des 25.000er Messtischblattes (Flä-
che von ca. 25 km²) macht. Dabei ist zu beachten, dass das FIS wegen der geringen 
räumlichen Genauigkeit allenfalls erste Hinweise liefert und weder genauere faunis-
tische oder floristische Kartierungen ersetzen kann, noch sich aus Angaben des FIS 
ergibt, dass Kartierungen zwingend erforderlich sind.  
Das FIS verzeichnet im Plangebiet 39 Tierarten (s. Tabelle 1), die potentiell auftreten 
könnten: Es handelt sich um 34 Vogelarten (darunter zahlreiche Tag- und Nachtgreife 
und Arten, die nur mit Rast-/Wintervorkommen verzeichnet sind), den Großen 
Abendsegler, die Zauneidechse sowie zwei Libellenarten. Mit dem Abendsegler ist 
zwar nur eine Fledermausart verzeichnet, dies ist allerdings nicht als Beleg dafür zu 
werten, dass weitere wie z. B. die weitverbreitete Zwergfledermaus nicht vorkom-
men, sondern verweist nur darauf, dass die Daten des FIS nicht vollständig sind und 
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lediglich eine je nach Region mehr oder weniger umfassende Darstellung des Kennt-
nisstandes darstellen. 

Tabelle 1: Mögliche planungsrelevante Arten im Messtischblatt 4807 (4. Quadrant) 

Art Status  
(im MTB; gem. Angaben LANUV) E
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Wissensch. Name Deutscher Name 

Säugetiere  

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G G 

Vögel  

Accipiter gentilis Habicht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G U 

Accipiter nisus Sperber Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Alcedo atthis Eisvogel Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Anas clypeata Löffelente Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Anas crecca Krickente Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden  U 

Anas querquedula Knäkente Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden  S 

Anthus trivialis Baumpieper Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U- U- 

Ardea cinerea Graureiher Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U G 

Aythya ferina Tafelente Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Buteo buteo Mäusebussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Carduelis cannabina Bluthänfling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S S 

Delichon urbica Mehlschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U 

Dendrocopos medius Mittelspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Dryobates minor Kleinspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G U 

Dryocopus martius Schwarzspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Emberiza schoeniclus Rohrammer Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U G 

Falco tinnunculus Turmfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Gallinula chloropus Teichhuhn Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U- U 

Locustella naevia Feldschwirl Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U 

Luscinia megarhynchos Nachtigall Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S U 

Mergus merganser Gänsesäger Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Milvus milvus Rotmilan Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G S 

Oriolus oriolus Pirol Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S S 

Parus montanus Weidenmeise Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G U 

Passer montanus Feldsperling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U 

Phalacrocorax carbo Kormoran Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Picus canus Grauspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S S 

Scolopax rusticola Waldschnepfe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U 

Strix aluco Waldkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Sturnus vulgaris Star Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U U 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Tringa ochropus Waldwasserläufer Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Tyto alba Schleiereule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G G 

Reptilien  

Lacerta agilis Zauneidechse Nachweis ab 2000 vorhanden G G 

Libellen  

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer Nachweis ab 2000 vorhanden unb. U 

Stylurus flavipes Asiatische Keiljungfer Nachweis ab 2000 vorhanden  G 
 

Erhaltungszustand:  G = günstig, U = unzureichend, S = schlecht, unb. = unbekannt 
                                                   - = Tendenz verschlechternd, + = Tendenz verbessernd 

Internetabfrage vom 17.02.2025 
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4 Untersuchungsumfang und Ergebnisse 

Die ca. 17.250 m2 große Vorhabenfläche wurde am 31.07.2024 untersucht, wobei die 
Flächen der Tennisanlage lediglich von außen begutachtet wurde.  
Zu unterscheiden sind im Plangebiet die Tennisanlage mit Gehölzstreifen, Wiesenflä-
chen und den Oerkhausgraben begleitende Gehölze.  
 
Die Ende der 1980er Jahre errichtete Tennisanlage im Osten des Plangebietes verfügt 
über sechs Tennenplätze, die im Westen und Süden mit Laubgehölzen eingefasst 
sind. Östlich und nördlich des eingeschossigen Vereinsgebäudes besteht zur Wohn-
bebauung hin ein gehölzbestandener Lärmschutzwall. Die sonstigen Freiflächen be-
stehen aus versiegelten Flächen (z. B. die Stellplatzfläche) und kleineren Bereichen 
mit Vielschnittrasen oder gartenartiger Nutzung (niedriges Ziergrün). 
Im Westen des Plangebietes befinden sich zwei nicht eingezäunte Wiesen, die von 
einer ca. 15 Jahren alten durchlässigen Strauchreihe aus heimischen Arten getrennt 
sind. Die südliche Wiese ist als Bolzwiese ausgewiesen und unterliegt einer höheren 
Pflegeintensität. Die nördliche Wiese wurde zwar bei der Begehung gemäht vorge-
funden, wird aber den (historischen) Luftbildern zufolge mit längeren Pflegeinterval-
len unterhalten. Die Bolzwiese ist zum Bruchhauser Weg hin mit einem 10 m breiten 
und 20 Jahren alten Gehölzstreifen aus heimischen Arten abgeschirmt. 
Der sehr schmale und stark linear verlaufende Oerkhausgraben (auf der Stadtgrenze 
zu Langenfeld liegend) ist seit 30 Jahren mit heimischen Laubgehölzen bestanden. 
Zum Zeitpunkt der Begehung führte er kein Wasser. Seine Sohle war aber vor allem 
im südlichen Bereich ohne Bewuchs, was eine regelmäßige Durchströmung nahelegt. 
Im lediglich niedrig bewachsenen aber beschattenden Randbereich wurde ein Gras-
frosch vorgefunden. Entlang des Baches sind deutliche Wegenutzungen erkennbar, 
die sich gen Norden aber verlieren. Der angrenzende Acker verfügt über keinen 
Schutzstreifen, sondern wird bis an den Bach heran bewirtschaftet. 
Die Verkehrsflächen des Salzmannweges im Norden sowie Bruchhauser Weg im Wes-
ten liegen nicht im Plangebiet, deren Straßenbäume (Eschen) hingegen schon. Beim 
Salzmannweg handelt es sich um eine vor ca. 35 Jahren erneuerte Allee mit wenigen 
Neupflanzungen, wohingegen der Bruchhauser Weg nur einseitig und erst seit 20 Jah-
ren bestockt ist. 

Neben der Ackerfläche gibt es im nahen Umfeld des Plangebietes eine Pferdekoppel, 
eine neuangelegtes offenes Regenrückhaltebecken mit einzelnen Neupflanzungen, 
Wohnbebauung bestehend aus Einfamilien- und Doppelhäusern und mit dem 
Dörpfeldsee im Norden einen dicht mit Gehölzen umstandenen Baggersee. 

  

Foto 1: Salzmannweg mit begleitendem  
Gehölzbestand auf schmaler Böschung 

Foto 2: Tennisanlage mit Vereinsgebäude und  
{ǘŜƭƭǇƭŀǘȊŀƴƭŀƎŜ ƛƳ hǎǘŜƴ Χ 
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Foto 3: Χ ǎŜŎƘǎ ¢ŜƴƴŜƴŦŜƭŘŜǊΣ ŘƛŜ ǊŀƴŘƭƛŎƘ Χ Foto 4: Χ Ǿƻƴ ǿŜŎƘǎŜƭƴŘ ōǊŜƛǘŜƴ ½ƛŜǊƎǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴ Χ  

  

Foto 5: Χ ǳƳƎŜōŜƴ ǎƛƴŘΣ Χ Foto 6: Χ ŀƴ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŘƛŎƘǘŜǊŜ DŜƘǀƭȊǎǘǊŜƛŦŜƴ Χ 

  

Foto 7: Χ ȊǳǊ ŦǊŜƛŜƴ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴ Foto 8: {ǘǊŀǖŜƴǊŀǳƳ ŘŜǎ {ŀƭȊƳŀƴƴǿŜƎŜǎ Ƴƛǘ 9ǎŎƘŜƴ Χ 
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Foto 9: Χ ǳƴŘ ŜƛƴǎŜƛǘƛƎŜƳ DŜƘǿŜƎ Foto 10: Bruchhauser Weg ŜƛƴǎŜƛǘƛƎ ŀƴƎŜōŀǳǘ Χ 

  

Foto 11: Χ Ƴƛǘ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ  
ǊǳƘŜƴŘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊ Χ  

Foto 12: Χ ǳƴŘ ǊŀƴŘƭƛŎƘŜƳ .ŀǳƳōŜǎǘŀƴŘΣ ŘŜǊ ŜōŜƴǎƻ Χ 

  

Foto 13: Χ ǿƛŜ ŀƳ {ŀƭȊƳŀƴƴǿŜƎ ŘǳǊŎƘ  
9ƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜƴ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ ŀƴ ŘŜƴ .ŅǳƳŜƴ Χ 

Foto 14: Χ ǎƻǿƛŜ ǎƻƴǎǘƛƎŜƴ 9ƛƴōŀǳǘŜƴ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ƛǎǘ 
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Foto 15: tŀǊƪŀǊǘƛƎŜ ²ƛŜǎŜƴŦƭŅŎƘŜƴ Ƴƛǘ Χ  Foto 16: Χ ƛƴǎŜƭŀǊǘƛƎŜƴ DŜƘǀƭȊōŜǎǘŅƴŘŜƴ Χ 

  

Foto 17: Χ ōƛŜǘŜƴ Ŝƛƴ ǾƛŜƭǎŜƛǘƛƎŜǎ hǊǘǎ- Χ  Foto 18: Χ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘ 

  

Foto 19: Nutzung als Bolzwiese im Süden Foto 20: Oerkhausgraben (Blick gen Süden entlang Acker) Χ 
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Foto 21: Χ ǳƴŘ ƴŀŎƘ hǎǘŜƴ ŀōƪƴƛŎƪŜƴŘ  
(gegen Fließrichtung) 

Foto 22: !ŎƪŜǊƴǳǘȊǳƴƎ ōƛǎ ŀƴ ŘŜƴ DǊŀōŜƴ Χ 

  

Foto 23: Χ ŘŜǎǎŜƴ {ƻƘƭŜ ǘǊƻŎƪŜƴ Χ Foto 24: Χ ǳƴŘ ŘǳǊŎƘ ²ŜƎŜƴǳǘȊǳƴƎ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ƛǎǘ 

  

Foto 25: dito  Foto 26: Feuchtstelle innerhalb des Grabens  
(auf Höhe der östlichen Plangebietsgrenze) 














